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abzuführen. Die auf den Einnahmenkonten der Bri
gadestützpunkte bei den örtlichen Kreditinstituten 
angesammelten Beträge sind am 2., 12., 22. und dritt
letzten Werktag jedes Monats an das Einnahmen
konto der MTS bei der Deutschen Notenbank zu 
überweisen.

(5) Zwischen der empfangenden Stelle, der konto
führenden Niederlassung der Deutschen Notenbank 
und der MTS können kürzere Abführungstermine ver
einbart werden.

§ 3
Kontrolle der Einnahmen der MTS aus Leistungen

(1) Die Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung 
Landwirtschaft, sind für die Erfüllung des Einnahmen
planes der MTS in ihrem Bereich verantwortlich. Das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft sowie die 
Räte der Bezirke und Kreise, Abteilung Finanzen, 
kontrollieren die Erfüllung des Einnahmenplanes der 
MTS und unterstützen die MTS im Forderungseinzug.

(2) Wurde der Einnahmenplan der MTS nicht erfüllt, 
ist der Rat des Bezirkes, Abteilung Finanzen, berech
tigt, die Zuführung von Haushaltsmitteln bis zur Höhe 
der Differenz zwischen den geplanten und den an den 
Haushalt der Räte der Bezirke und Kreise abgeführten 
Einnahmen zu kürzen. Von der Kürzung ist die Ab
teilung Landwirtschaft des Rates des Kreises zu unter
richten. Eine derartige Kürzung der Haushaltsmittel
zuführungen für die MTS kann auch vom Rat des 
Kreises beim Rat des Bezirkes beantragt werden.

(3) Die Erfüllung des Einnahmenplanes der MTS wird 
außerdem durch die Deutsche Notenbank kontrolliert. 
Mit Hilfe der Kontrolle durch die DM unterstützt die 
Deutsche Notenbank die MTS im Forderungseinzug.

§ 4
Ausgaben der MTS

(1) Für die Finanzierung der Investitionen der MTS 
gelten die dafür erlassenen besonderen Bestimmungen.

(2) Die Ausgaben der sich selbst finanzierenden Ein
richtungen der MTS, z. B. Werkwohnungen, Werk
küchen, Kantinen, sind aus den Einnahmen dieser 
Einrichtungen zu decken.

(3) Die Mittel zur Deckung der Ausgaben für ihre 
Leistungen erhalten die MTS aus dem Haushalt der 
Räte der Bezirke.

§ 5
Finanzierung der Ausgaben für die Leistungen der MTS

(1) Die Räte der Bezirke stellen den MTS die zur 
Deckung der Ausgaben für ihre Leistungen erforder
lichen Mittel im Rahmen des bestätigten Ausgaben
planes in monatlichen Raten über, die Deutsche Noten
bank zweckgebunden zur Verfügung.

(2) Der Umfang der Finanzzuweisungen richtet sich 
nach dem Stande der Erfüllung des Leistungsplanes. 
Wurden geplante Leistungen nicht erfüllt und können 
diese Rückstände im Laufe des Monats, für den die 
Zuweisung erfolgt, nicht aufgeholt werden, so sind die 
Mittel entsprechend dem Grad der Nichterfüllung zu 
kürzen.

(3) Die einbehaltenen Haushaltsmittel dürfen inner
halb der Bezirke zur zusätzlichen Finanzierung der
jenigen MTS, die ihre Arbeitspläne übererfüllt haben, 
verwendet werden. Ihre Verwendung zur Deckung von 
Mehrausgaben aus anderen Gründen ist nicht ge
stattet.

Kontrolle der Ausgaben für die Leistungen der MTS 
durch die Deutsche Notenbank

§ 6
Die Deutsche Notenbank kontrolliert die Verwendung 

der den MTS zur Deckung der Ausgaben für ihre 
Leistungen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel.

§ 7
(1) Zur Ausreichung und Kontrolle der den MTS aus 

dem Staatshaushalt zur Verfügung gestellten Mittel 
sind bei der Deutschen Notenbank für jede MTS Kon
ten für folgende Zweckbestimmung einzurichten und 
zu führen:

1. Selbstkosten der MTS,
2. Mittel für Zuweisungen an Sonderfonds,
3. Mittel zur Deckung von Ausgaben der MTS für 

Vorjahre.
Der Übergang von bisher acht auf drei Ausgaben

konten ist in jedem Einzelfall nur mit Zustimmung 
der kontoführenden Niederlassung der Deutschen 
Notenbank zulässig.

(2) Für MTS, die Haushaltsmittel zweckwidrig ver
wendeten oder die geplanten Ausgaben, gemessen am 
Stande der Erfüllung der Leistungspläne, überschritten, 
kann die Deutsche Notenbank die Einrichtung und Füh
rung von Ausgabenkonten für folgende Zweckbestim
mung verlangen:

1. Treib- und Schmierstoffe, Druschenergie und 
Bindegarn,

2. Reparaturen (einschließlich Lohn für Reparaturen),
3. Lohn der MTS-Produktionsarbeiter,
4. Lohn des übrigen Personals,
5. Verwaltungs- und Wirtschaftsausgaben,
6. Sonstige Betriebsausgaben,
7. Mittel für Zuweisungen an Sonderfonds,
8. Mittel zur Abdeckung von Verbindlichkeiten aus 

Vorjahren.
Die Einrichtung und Führung von Ausgabenkonten 

nach vorstehender Aufgliederung kann der Rat des 
Bezirkes, Abteilung Landwirtschaft, auch von sich aus 
veranlassen.

(3) Sonderkonten dürfen nur auf Grund gesetzlicher 
Bestimmungen, z. B. für den Direktorfonds, oder mit 
besonderer Genehmigung, die vom Rat des Bezirkes, 
Abteilung Landwirtschaft, nach Abstimmung mit der 
Bezirksfiliale der Deutschen Notenbank erteilt wird, 
geführt werden. Uber die genehmigten Sonderkonten 
darf die MTS nach den für die einzelnen Konten gel
tenden Bestimmungen verfügen.

(4) Die Niederlassungen der Deutschen Notenbank 
melden bis zum 4. jedes Monats den Stand der 
Ausgabenkonten in der Aufteilung nach Abs. 1 und 
den Stand des Einnahmenkontos zum Letzten des vor
angegangenen Monats sowie die echten Umsätze auf 
dem Einnahmenkonto seit Jahresbeginn bis zum Ende 
des Berichtsmonats an die Bezirksfiliale der Deutschen 
Notenbank. In der Meldung ist die Anzahl der MTS 
anzugeben, von denen Ausgabenkonten in der Aufglie
derung nach Abs. 2 geführt werden.

(5) Die Bezirksfiliale der Deutschen Notenbank faßt 
die Meldungen der Niederlassungen nach Abs. 4 zu
sammen und gibt die Zusammenfassung bis zum 9. jedes 
Monats an die Zentrale der Deutschen Notenbank


